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Planzeichnung - Teil A 

Satzung der Stadt Neustrelitz über die 4. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 16/91-15(1)/92
einschließlich der örtlichen Bauvorschriften für das Gebiet "Wesenberger Chaussee-Süd/ Schlangenallee"

Farbig dargestellte Festsetzungen kennzeichnen die Änderungen 
gegenüber der bisherigen Fassung des Satzungsentwurfs des B-Plans.

Auf der Grundlage der §§ 1(8) und 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147), sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 334), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Neustrelitz vom  ..........  folgende Satzung über die 4. Änderung und 1. Ergänzung des 
Bebauungsplans Nr. 16/91-15(1)/92 einschließlich der örtlichen Bauvorschriften für das Gebiet "Wesenberger Chaussee-Süd/ Schlangenallee", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

- erneut geänderter Entwurf -

 
 
 
 
 

 

RESIDENZSTADT NEUSTRELITZ 
 

LANDKREIS MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE 

 

 Bebauungsplan Nr. 16/91-15(1)/92 „Wesenberger Chaussee-Süd/ Schlangenallee“   

4. Änderung und 1. Ergänzung/ -erneut geänderter Entwurf-      M  1   :   1000             Stand: Sept.2021  

 

 

 

 

Übersichtsplan  M   1 : 12 000 

Die vorliegende Satzung ersetzt und ergänzt in ihrem Geltungsbereich vollständig  
die bislang geltenden Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 16/91-15(1)/92 
"Wesenberger Chaussee-Süd/ Schlangenallee". 

Teil B - Textliche Festsetzungen  
 
 
1   Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
1.1 Im als MI 2 festgesetzten Mischgebiet sind das Wohnen nicht störende Gewerbe-

betriebe nur im Sinne des § 4 BauNVO zulässig. 
Im als WA festgesetzten allgemeinen Wohngebiet sind alle Ausnahmen, die nach 
§ 4 Absatz 3 BauNVO vorgesehen sind, nicht Bestandteil dieser Satzung.  
 

1.2 Die zulässige Grundfläche darf in den allgemeinen Wohngebieten durch Nebenan-
lagen, Garagen und Stellflächen mit ihren Zufahrten höchstens bis zu einer Grund-
flächenzahl von 0,5 überschritten werden. 

 
1.3 Die Oberkante des Fertigfußbodens der Gebäude darf maximal 0,5 m betragen. 

Überschreitungen um bis zu 0,2 m können ausnahmsweise zugelassen werden. 
 

1.4 Die festgesetzte Traufhöhe kann ausnahmsweise um maximal 0,5 m überschritten 
werden.  
 

1.5 Bezugspunkt für die Bemessung der festgesetzten Höhen ist die Höhe der das 
Grundstück erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche (Schlangenallee), gemes-
sen als Durchschnitt entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenze. 

 
 
2   Überbaubare Grundstücksflächen sowie vom Bauord nungsrecht abweichen-

de Maße der Tiefe von Abstandsflächen 
 

2.1  Garagen, Nebenanlagen und Stellflächen sind zwischen straßenseitiger Grund-
stücksgrenze und vorderer Baugrenze unzulässig. Die hintere (straßenabgewand-
te) Baugrenze darf durch diese Anlagen nur um bis zu 8,0 m überschritten werden. 

 
2.2 Mit einem Hauptgebäude durch eine gemeinsame Außenwand und gegebenen-

falls mit einem durchgehenden Dach verbundene Garagen ohne Aufenthaltsräume 
und ohne Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe von bis zu 3,0 m und einer 
Gesamtlänge von maximal 9,0 m sowie Böschungen und Stützmauern bis zu einer 
Höhe von 2,0 m, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Gebäudes ste-
hen, sind ohne eigene Abstandsflächen zulässig. 
Bei den vorgenannten Garagen ist dies je Grundstück nur an einer Grundstücks-
grenze zulässig. Dabei muss die Wand zwischen Hauptgebäude und Garage als 
Trennwand im Sinne des § 29 LBauO M-V oder die zur Grundstücksgrenze lie-
gende Abschlusswand der Garage als Brandwand im Sinne des § 30 LBauO M-V 
ausgebildet sowie das Hauptgebäude in massiver Bauweise (tragende Bauteile in 
feuerhemmenden Materialien) errichtet werden.  
Die Höhe der Böschungen bzw. Stützmauern nach Satz 1 ist bei der Ermittlung der 
relevanten Außenwandhöhe des Gebäudes als Grundlage der Ermittlung der zum 
betreffenden Nachbargrundstück einzuhaltenden Abstandsfläche einzubeziehen. 
 
 

3 Höchstzahl zulässiger Wohnungen  
 
In den auf der Grundlage dieser Satzung neu errichteten oder umgenutzten 
Wohngebäuden sind jeweils höchstens zwei Wohnungen zulässig. 

 
 
 4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung vo n Boden, Natur und 
Landschaft 
 

4.1 Auf den Grundstücken ist pro angefangene 800 m² Grundstücksfläche ein Laub-
baum zu pflanzen, vor Beschädigungen zu schützen sowie dauerhaft zu erhalten 
und zu pflegen. Für aus natürlichen Gründen abgängige Bäume ist innerhalb eines 
Jahres eine Nachpflanzung auf dem Grundstück vorzunehmen. Die gemäß Satz 1 
festgesetzte Anpflanzung von Bäumen ist spätestens innerhalb eines Jahres nach 
Fertigstellung der baulichen Anlage bzw. ein Jahr nach Aufnahme der Hauptnut-
zung umzusetzen. 

 
4.2 Das auf den Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser ist vor Ort zu-

rückzuhalten und vorzugsweise (sofern es unbelastet ist) zur Versickerung zu 
bringen. 

 
4.3 Im Wurzelbereich der straßenbegleitenden als zu erhalten festgesetzten Bäume 

sind bauliche Maßnahmen jeglicher Art sowie sonstige Maßnahmen, die zu einer 
Schädigung des Wurzelbereichs führen können, nicht zulässig. 
 
 

5  Örtliche Bauvorschriften lt. § 86 LBauO M-V zur Gestaltung  
 
5.1 Außenwandflächen sind im Farbton Weiß bis Natur oder hellen Pastelltönen zu 

verputzen oder in Ziegelmauerwerk in rotem Farbton auszuführen. Für unterge-
ordnete Fassadenteile und Garagen/Nebenanlagen können auch andere Materia-
lien und Farben verwendet werden. 

 
5.2 Die straßenseitigen Fassaden sind als Lochfassaden auszubilden und symmet-

risch zu gliedern. Zur horizontalen Fassadengliederung sind die Fenster eines Ge-
schosses auf gleicher Höhe und in gleicher Größe in einem stehenden Format an-
zuordnen.  

 
5.3 Dächer von Hauptgebäuden sowie Gebäuden mit mehr als 30 m² Grundfläche sind 

mit roten oder anthrazitfarbenen Ziegeleindeckungen auszubilden. Alternativ oder 
ergänzend sind die Begrünung von Dächern sowie das Anbringen von Materialien 
zur Nutzung der Solarenergie zulässig. Aufständerungen von derartigen Anlagen 
sind ausgeschlossen.  

 Straßenseitige Gauben und Dacheinschnitte dürfen eine Breite von maximal 50 % 
der Länge der Traufe der jeweiligen Gebäudeseite nicht überschreiten. Einzelgau-
ben sind nur bis zu einer Breite und einem Mindestabstand zu einer benachbarten 
Gaube sowie zum Ortgang von jeweils zwei Metern zulässig. Die Dachhaut der 
Gauben muss mindestens einen Meter unter der Firstlinie des jeweiligen Gebäu-
des liegen. 
 

5.4 Aneinandergrenzende Garagen müssen in einer Bauflucht liegen.  
 
5.5 Der Vorgartenbereich ist außer im Bereich der Zuwegungen und Zufahrten zu be-

pflanzen bzw. mit Rasen zu versehen.  
 
5.6 Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum sind in Form von Heckenpflanzungen 

mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen bis 1,50 m Höhe oder aus 
transparent gestalteten Holz- oder Metallzäunen (außer Maschendrahtzäune) bis 
1,20 m zulässig.   

 
5.7 Von den örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung nach Nr. 5.1 bis 5.3 können ne-

ben den dort aufgeführten weitere städtebaulich vertretbare Abweichungen aus-
nahmsweise zugelassen werden.     

 
6   Nachrichtliche Übernahmen 
 
6.1 Gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz M-V ist der Finder archäologischer Denkmäler bzw. 

auffälliger Bodenverfärbungen sowie der Leiter der entsprechenden Arbeiten, der 
Grundstückseigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erken-
nen, für die Benachrichtigung des Landesamtes für Bodendenkmalpflege und die Siche-
rung der Fundstelle verantwortlich. Der Fund und seine Fundstelle sind in unveränder-
tem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der 
Anzeige. 

 
6.2 Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG, insbes. §§ 2-7a, 33) i. V. m. dem Lan-

deswassergesetz M-V (LWaG, insbes. §§ 5, 32, 39) ist die Benutzung von Grundwasser 
und Oberflächengewässern (z. B. Entnahme, Absenkung, Einleitung von Nieder-
schlagswasser befestigter/bebauter Flächen) in Abhängigkeit von der Art der Benutzung 
erlaubnis- oder anzeigepflichtig. Zuständige Behörde ist gemäß § 108 LWaG die untere 
Wasserbehörde des Landkreises.  

 
7 Hinweis 
 
 Für die notwendige Schaffung von Grundstückszufahrten wurde mit Schreiben vom 

23.08.2021 seitens der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte eine Befreiung gemäß § 67 Bundesnaturschutzgesetz zur Umpflanzung von 
einzelnen straßenbegleitenden Jungbäumen, die als zu erhalten festgesetzt sind, in 
Aussicht gestellt. 

 
 

 

Verfahrensverm erke (Besch leun ig tes  Verfahren): 
 
1. D ie  S tadtvertretung hat am  12.12.2019 beschlossen, den Bebauungsplan (B -P lan) Nr. 16/91-15(1)/92 zu än-

dern und zu ergänzen und dabei das beschleun ig te  Verfahren nach §  13a BauGB auf der Grundlage von § 
13b BauGB anzuwenden. Dies ist am  18.01.2020 ortsüb lich  im  „S trelitzer Echo“, das auch auf der In ternetse i-
te  der Stadt einsehbar ist, bekannt gem acht worden. In der Bekanntmachung ist auch darauf hingewiesen 
worden, dass der B-Plan ohne Durchführung e iner Um weltprü fung nach §  2  (4) BauGB geändert bzw. ergänzt 
werden so ll und dass sich  d ie  Ö ffentlichkeit im  Am t für Stadtplanung und Grundstücksentwicklung der Stadt 
Neustrelitz über die P lanung unterrichten und b is zum  14.02.2020 dazu äußern kann. 
 
 
 
Neustrelitz,    S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 
 

2. D ie  Ö ffentlichke itsbeteiligung zum  Entwurf der Satzung über die 4. Änderung und 1 . E rgänzung des B-Plans, 
bestehend aus der P lanzeichnung (Te il A ) und dem  Text (Teil B ), und der Begründung erfolgte vom  19.03. bis 
einschließlich 23.04.2021 m ittels Möglichke it der E insichtnahm e in  die  Entwurfsunterlagen im  Internet unter 
der Adresse www.neustrelitz.de („Bürgerbeteiligung zu städtischen P lanungen“) sowie in  der Neustre litzer 
Stadtverwaltung, W .-R iefstahl-P latz 3 (Stadthaus), wobei Letzteres aufgrund der pandem iebedingten Schlie-
ßung des Stadthauses für den allgem einen Besucherverkehr sowie zur Gewährleistung der E inschränkungen 
zur E indäm m ung der Infektionen m it dem  Coronavirus SARS-CoV-2 nur nach vorheriger Term invereinbarung 
m öglich  war. 
D ie  Ö ffentlichke itsbeteiligung ist m it dem  H inweis, dass während der Auslegungsfrist von jederm ann S tellung-
nahm en schriftlich  (per Post oder per E-Mail) sowie aus den benannten Gründen im  Zusam m enhang m it der 
Pandem iesituation nur nach vorheriger Term invere inbarung m ündlich  zur N iederschrift abgegeben werden 
können, am  06.03.2021 im  „Stre litzer Echo“ ortsüb lich  bekannt gem acht worden. Der Inhalt dieser Bekannt-
m achung ist ebenfalls auf der In ternetseite der S tadt veröffentlich t worden. 
 
 
 
Neustrelitz,    S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 

 
3. D ie  für die Raum ordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist m it Schre iben vom 23.03.2021 beteilig t 

worden. D ie  landesplanerische Stellungnahm e erfo lgte  am  25.03.2021. 
 
 
 
Neustrelitz,   S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 
 

4. D ie berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie die Nachbargem einden wurden m it 
Schre iben vom  23.03.2021 bete ilig t und um  Stellungnahm e bis zum  30.04.2021 gebeten. 
 
 
 
Neustrelitz,    S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 

 
5. D ie  S tadtvertretung hat die zum  Satzungsentwurf e ingegangenen Stellungnahm en am  17.06.2021 behandelt. 

Das E rgebnis ist m itgeteilt worden. 
 
 
 
Neustrelitz,   S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 

 
6. D ie  geänderten Entwürfe  des B -P lans, bestehend aus der Planzeichnung (Te il A) und dem  Text (Te il B ), und 

der Begründung haben in der Zeit vom 01.07. bis einschließ lich 06.08.2021 während der Dienstze iten (Mo., 
M i., Do. 7.15 Uhr – 16.00 Uhr, D i. 7.15 –  18.00 Uhr und Fr. 7 .15 –  12.30 Uhr) sowie  auf der Internetseite der 
Stadt öffentlich ausgelegen. 
D ie  ö ffentliche Auslegung ist m it dem  Hinweis, dass während der Auslegungsfrist von jederm ann Stellung-
nahm en schriftlich  oder m ündlich zur N iederschrift abgegeben werden können, am  19.06.2021 im  „Strelitzer 
Echo“ ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Inhalt dieser Bekanntm achung ist ebenfalls auf der Internetsei-
te  der Stadt veröffentlicht worden. 
 
 
 
Neustrelitz,   S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 

 

7. D ie  erneut geänderten Entwürfe  des B -P lans, bestehend aus der P lanzeichnung (Te il A ) und dem  Text (Teil 
B), und der Begründung haben in  der Zeit vom  13.10. bis einschließ lich 12.11.2021 während der Dienstzeiten 
(Mo., M i., Do. 7 .15 Uhr –  16.00 Uhr, D i. 7.15 – 18.00 Uhr und Fr. 7.15 – 12.30 Uhr) sowie auf der Internetseite  
der Stadt öffentlich  ausgelegen. 
D ie  ö ffentliche Auslegung ist m it dem  Hinweis, dass während der Auslegungsfrist von jederm ann Ste llung-
nahm en schriftlich  oder m ündlich zur N iederschrift abgegeben werden können, am  02.10.2021 im  „Strelitzer 
Echo“ ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Inhalt dieser Bekanntm achung ist ebenfalls auf der Internetsei-
te  der Stadt veröffentlich t worden. 
 
 
 
Neustrelitz,   S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 

 
8. D ie  berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be lange wurden m it Schreiben vom  … … … … .. 

beteiligt und um  Ste llungnahm e bis … … … … … . gebeten. 
 
 
 
Neustrelitz,    S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 
 
 

9. D ie  S tadtvertretung hat am  … … … … … … .. d ie 4 . Änderung und 1. Ergänzung des B-Plans als Satzung be-
schlossen. 
 
 
 
Neustrelitz,    S iege l    Grund 

         Bürgerm eister 
 
10. D ie  Satzung wurde gem äß § 5 (4) der Kom m unalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom m ern (KV M-

V) am  … … … … … … .. der Kom m unalaufsicht angezeigt. 
 
 
 
Neustrelitz,    S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 
 

11. D ie  Satzung über d ie 4 . Änderung und 1. Ergänzung des B-P lans „W esenberger Chaussee-Süd/ Schlan-
genallee“ wird h ierm it ausgefertigt. 
 
 
 
Neustrelitz,    S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 
 

12. D ie  Satzung sowie die Stelle, bei der sie auf Dauer während der Sprechzeiten von jederm ann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erha lten ist, s ind am  … … … … … … .. im  „S trelitzer Echo“, das 
auch auf der Internetse ite der S tadt einsehbar ist, bekannt gem acht worden. In  der Bekanntm achung ist auf 
die  Geltendm achung der Verletzung von Verfahrens- und Form vorschriften nach BauG B und KV M-V und von 
Mängeln  der Abwägung sowie  auf die  Rechtsfo lgen gem äß BauGB bzw. KV M-V und weiter auf Fä lligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gem äß BauGB hingewiesen worden.  
D ie  Satzung ist m it dieser Bekanntm achung in Kraft getreten. 
 
 
 
Neustrelitz,    S iege l    Grund 
         Bürgerm eister 
 

13. Der von der Satzung über d ie  4 . Änderung und 1. Ergänzung des B-Plans erfasste  katasterm äßige Bestand 
der F lur 56 (Gem arkung Neustrelitz) w ird  als richtig  dargestellt bescheinig t. H insichtlich der lagerichtigen Dar-
ste llung der Grenzpunkte  gilt der Vorbehalt, dass e ine Prüfung nur grob erfolg te, da die  Autom atis ierte Lie-
genschaftskarte durch D igitalisie rung des ana logen Bestandes entstanden ist. Regressansprüche können 
nicht abge leite t werden. 
  
 
 
Neubrandenburg,   S iege l    Am tsleite r 
         Kataster- und Verm essungsam t 

Planzeichenerklärung  
 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
 

WA   Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 

 
 

MI  1-2  Mischgebiete gem. § 6 BauNVO, Teilgebiete 1-2 

 
 
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
 
   0,4  Grundflächenzahl 
 
  
    I I Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 
 
 
   TH maximale Traufhöhe  
 
 
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen und Stellung baulicher Anlagen 
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO) 
 
 
     o                          Offene Bauweise 
 
 
    E                           Einzelhäuser zulässig 
 
 

             Baugrenze 
 
 

          Stellung des Hauptbaukörpers/ Hauptfirstrichtung 
 
 
  

Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB) 
 
 
            Verkehrsfläche 
  
 
   Straßenbegrenzungslinie  
 
 
 
Fläche für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 u. 14 BauGB) 
 
 
   
                                 Abwasserpumpstation 
 
 

 

Nutzungsschablone 
 

Baugebiet Geschosszahl 

Grundflächenzahl Traufhöhe 

Bauweise Dachform 

Dachneigung 

 

Sonstige Planzeichen (Anlage 1, Nr. 15 PlanZV) 
 
    
  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Satzung über die  
  4. Änderung und 1. Ergänzung des B-Plans Nr. 16/91-15(1)/92  
  (§ 9 Nr. 7 BauGB) 
 

 
  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
  (§ 1 Nr. 4, § 16 Abs. 5, § 22 Abs. 2 BauNVO) 

    
 

zu erhaltender Einzelbaum - siehe hierzu auch textliche Festsetzung Nr. 4.3 
sowie Hinweis Nr. 7  
(große Darstellung: Altbaum / kleine Darstellung: Jungbaum) 
 
 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V) 
 
 
FD     Flachdach 

SD     Satteldach 

KWD    Krüppelwalmdach 

WD    Walmdach 

 
38 – 48 °    Dachneigung des Hauptgebäudes als Mindest- und Höchstmaß  
 
 
 
Darstellung ohne Normcharakter  
 
 
 
   vorhandene bauliche Anlagen lt. Befliegung 2006 
 
 
   Flurgrenze 

   Flurstücksgrenzen  

185  Flurstücksnummer 

 

 

    Angabe von Abständen bzw. Ausmaßen in m  

 

             geplante Grundstücksgrenzen 

 

5,0 

N


